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Bundesgesetz, mit dem das Geschäftsordnungsgesetz 1975 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Geschäftsordnungsgesetz 1975, BGBl. Nr. 410/1975, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 99/2014, wird wie folgt geändert: 

In der Anlage 1 (Verfahrensordnung für Parlamentarische Untersuchungsausschüsse) werden nach § 17 
Abs 1 folgende Abs 1a und 1b eingefügt: 

„(1a) Ton- und Bildaufnahmen, die im Zuge der medienöffentlichen Befragung aktueller oder 
ehemaliger oberster Organe des Bundes und der Länder angefertigt werden, sind den Medienvertretern 
sowie den im Untersuchungsausschuss vertretenen Fraktionen unverzüglich zur Verfügung zu stellen, 
sofern sich aus der Begründung der Ladung ein zumindest abstrakter Zusammenhang zwischen dem 
Untersuchungsgegenstand und der Funktionsausübung ableiten lässt. Über diesbezügliche Streitigkeiten 
entscheidet der Vorsitzende nach Anhörung der Parteien, des Verfahrensrichters und des 
Verfahrensanwalts. 

(1b) Für die Veröffentlichung der Ton- und Bildaufnahmen gemäß Abs 1a ist § 20 VO-UA 
sinngemäß anzuwenden.“ 
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